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Die Beſchwerden
Wieder das PitterCOl. LEGIVM

dggſelbſt betreffend.

n gen ßd' ll er erzogen worden ſiud, den gewunichten Zweck erreichet habe.

ie a yiNun geſchiehet es insgemein, daß die nutzlichſten Dinge am meiſten
Deswegen hat denn das hieſige Colleoium auch.

aehindert werden. G dt d aus allerla d' nen
o ffters viele unverdiente egner geyan, ie yn mpa iod V lleilenubel gegrundeten Urſachen den mannigfaltigen Nutzen

un orur)deſſelben zu verkleinern, vder demſelben auch wohl gar zuwiederſprechen,
die dabey aber dann und wann mit unterlauffende Fehler zu vergroſſern,

d ber die Eebuhr auszubreiten gewuſt haben. Unter ſolchen mogen

un uin denen letztern Jahren auch wohl einige mit ſeyn, die man hier zu allem

X.
Guten

n Hochwurdiges DohmCapitel hat in Einrich
ung und bisherigerBeſorgung der Anſtalten des hieſigen
delichen Gollegi ſeine gute Abſicht, die Ehre GOttes und
as Beſte des gemeinen Weſens zu befordern, nach Mog
chkeit an den Tag aeleget. Es iſt auch Einheimiſchen
d Auswarti  bekant, da ſolche Abſicht bey vielen,



Guten anzufuhren geſuchet hat; die ſich aber nicht dazu haben in Gute
bequemen wollen. Eine jede Jugend laſſet ſich nicht vhne Zwang erzithen;
und oiemeiſten jungen Leute wollen gerne ihren unartigen Wiuen haben.
Wird ihnen derſelbe nun nicht gelaſſen, ſo dencken ſie offters auf aller
hand Mittel, ihre Empfindlichteit wieder die auf ihre Wohlfahrt ab—
zielende Anſtalten auszudrucken; und da iſt es denn zu beklagen, daß ſie
bey denen Jhrigen und anderen zu weilen mehr Gehor und Glauben
finden, als es der Billigkeit nach. wohl ſeyn ſolte. Man konte im erfo
derten Fall einige in Handen habende Beweißthumer deshalb anfuhren
Doch ein Hochwurdiges DohmCapitel wurde ſich an alle wieder das
Collegium bisher erſonnene Beſchuldigungen nicht kehren; noch weniger
aber nch deswegen einige Muhe geben; ſondern einem jeden ubelgeſinne
ten, der die Ehre GOttes und gemeine Wohlfahrt zu hindern ſuchet,

uberlaſſen, wie er es dermahleins zu verantworten gedencke. Denn es
iſt nebſt andern Unpartheiſchen verſichert, daß das Collegium alhier mit

allen zur Erziehung eines jungen von Adelerfoderten Anſtalten hinlang
lich veriehen ſey; und diejeniaen, welche demſelben etzo vorgeſetzet ſind,
nicht allein die Fahigkeit ſondern auch die Intention haben, dem Jnhalt
der Notificationen ein Gnugkn zu thun, uund der alhier ſtudirenden
adlichen Jugend nach aller anſchllenen Moglichkeit mutzlich zu ſtyn.
Damit aver diejenigen von Adel, ge durch allerhand ungegrundete
Nachrichten zu dem Schaden ihrer ginder bisher in dieſem Stucke hin
ter das Licht gefuhret worden ſind, eines andern benachrichtiget werden,
und ein Hochwurdiges DohmCapitel .in ieinem wohlgemeinten Vor
haben dem gemeinen Weſen nichts ſchuldig bleiben moge: So iſt es
ſchlußia worden, ſeiner im vorigtn Jahre heraus geaebenen dociication
gegenwartigen Anhang behzufugen, und darin die Beſchwerden, welche
man wieder das Collegium zu haben vermeinet, abzulehnen; zugleich
aber ſeine zum Beſten der adlichen Jugend hegende aufrichtige Peinun
gen weiter zu erklaren. Die Klagen welche hin und wieder vomeinigen
wieder die hieſtge Anſtalten gefuhret werden wollen, beſtehen darinn:
Die hieher geſandte Edelleute lerneten nichts; ſie hatten keine rechte Oluf
ficht; ſie wurden ſchlecht geſpeiſet; und es koſtete zu viel, ſie alhier zu
halten. Nun ware zu wunſchen, daß alle adeliche Eltern und Vor
munder, welche an denen vorgedachten Beſchwerden Theilnehmen, zu
einem Hochwurdigen Dohm-Eapitel bisher mehr vertrauen gehabt
und demſelben, oder dem Director des Collegii ihre Gedancken deshalb
in Zeiten zur Beantwortung offenbahret hatten. Weil aber ſolches
nicht geſchehen iſt, indeſſen aber hier und dort verſchiedene nachtheilige
Urtheile gefallet worden ſind; es auch das Anſehen gewinnen will, als

wenn ſolche vor glaubwurdig gehalten werden wolten: So hat ſolchen
Beſchwerden offentlich begegnet werden muſſen.

Den erſten kPunct alſo betreffend, ſo wird erſtlich die Frage ſeyn, 1

worin man dieſen oder jenen unwiſſend befunden habe, von wem oder
auf was Art er examiniret worden ſey, und ob er alles, was er gewuſt
hat, habe antworten wollen. Denn auſſer dem daß alle jungeLeute nicht

zu



zu allen Dingen gleiche Luſt und Geſchicklichkeit haben, und von der Un
wiſſenheit in einer Sache nicht gleich uberhaupt zu urtheilen iſt; ſo hat
man bey dem examiniren auf die Art und den Grund der Unterweiſung
acht zu geben; es konnen auch in Anſehung des Examünitenden ſo wohl
als des Examinirten unterſchiedrne Urſachen vorkommen, warum dieſer
bey dem Examine nicht ſo beſtanden iſt, wie es ſonſt wohl hatte geſchehen
konnen. Wenn die Eltern und Vormunder jemand auttragen wolten,
denen hieſigen jahrlichen offentlichen; und bey dem Abzuge derer Schola-
ren zu haltenden Examinibus mit beyzuwohnen, ſo wurden ſie vielleicht
andere Gedancken bekommen. Nechſt dem kan es ſeyn, daß einige von
hier gezogen ſind, ohne ſonderlich was gelernet zu haben; wenn man aber
die Urnachen erwegen will, ſo wird ſich finden, daß denen hieſigen Anſtal
ten deshalb nichts beygemeſſen werden konne. Denn einige jungeLeute
haben wenige und langfahme, oder gar ſchlechte Fahigkeit, und von denen
ran man ja nicht mehr fodern, als in ihrem Vermogen iſt. Anderen
fehlet es awar nicht an Geſchicklichkeit des Verſtandes, wohl aber an
Folgſamktit des Willens. Wenn nun die Vorgeſetzten in Anſehung
derſelben alle erſinnliche, gelinde und ſtrenge Mittel angewendet haben,
wie wird ihnen denn mit Fug etwas zugerechnet werden konnen. Die
Kraffte der Seelen laſſen ſich ja nicht vollig awingen, und wer mit Zwang,

folglich aber mit Verdruß was lernen ſoll, von dem wird wenig zu
erwarten feyn. Aus denen mannigfaltigen Exempeln derjenigen, die
hier was rechtfchaffenes erlernet haben, wird ein jeder Unpartheiſcher
ieicht abnehmen, daß die vor angeführte Beſchuldigung dem Collegio
nicht zur Laſt gereichen konne. Hierzu kommet ferner, daß einige Eltern
und Vormunder ihre Kinder und Pflegbefohlene entweder in ſolchen
Jahren hieher ſchicken, da ſelbige ſchon groſſentheils verabſaumet ſind,
oder eher hier wegnehmen, ehe ne haben recht zu bereitet werden konnen;

andere aber dieſelben alzu offte nach Hauſe holen laſſen, oder nach den
kerien ſo lange bey nch behalten, daß ſie unterdeſſen viel verſaumen,
und hernach nicht ohne Muhe wieder ur Ordnung gebracht werden
konnen. Wie nun ein Hochwurdiges DohmCapitel zu decnen Hoch
adelichen Eltern und Vormundern das Vertrauen hat, ne werden in
dieſen Stucken kunfftig eine andere Ordnung halten; io hat es die
Vorgeſetzten des Collegii bereits dahin inſtruiret, auf die Fahigkeit,
Dilpoſition und den Fleiß eines jeden Untergebenen ferner genau acht
zu haben; auch denen Eltern und Vormundern davon fleißige Nachricht

f
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zu ertheilen, damit ſelbige allenfals ihre Meſures darnach nehmen

onnen. —4.' ü üDen andern kunck angehend, ſo beſagen die publicirten Intimationes8

und denen Scholaren vorgeſchriebene Leges, daß hier zu mehrerer Auf—
ſicht und Ordnung Anſtaut gemachet ſen, als bey andtrn Schulen:; und
aus denen in dem Cönterent?- Ptötocoil niedergeſchriebenen Ubertretun
gen und derſelben Strafen iſt gülerſehen, daß ubet ſolche Ordnungen
und Geſetze nach Moglichkeit gehalten, zugleich aber auf die Mittel
Straſſe zwiſchen einer ſclaviſchen Eingezogenheit und unbandigen Frey

heit



heit, geſehen werde. Wenn uun dem ohngeachtet dann und wann
Ausſchweiffungen bekant werden, die zu mißbilligen ſind, ſo iſt es doch
ohnmoglich, denenſelben, inſonderheit bey erwachſenen Leuten, allemanl
vorzubeugen, und ſtehet einem jeden zu beweiſen, daß dieſelben nicht
ohne proportionirliche Ahndung vorbey gelaſſen werden. Es woare
ſehr gut, wenn die Scholaren offters eine beſſere Zucht mit herbrachten;
oder die Eltern und Vormunder die hieſigen Vorgeſetzten darin zu weilen
mehr ſecundireten, ſo wurde man mit einigen nicht ſo viel Muhe haben,
ihre unordentliche Lebens-Axrten und Gewohnheiten in die gehorige
Ordnung zu bringen. Jndeſſen verſichert Capitulum, daß die lnſpecto-
res Collegi zu Beobachtung ihrer Schuldigkeit allemahl fleißig auf—

gemuntert werden ſollen.Des dritten Puncts wegen iſt bisher alle erſinnliche Muhe angewen

det, und mit der Speiſung ſeit Michaelis dieſes Jahres eine ſolche
Veranderung getroffen worden, dabey man Urſach zu hoffen hat, daß
dieſes Gravamen kunfftig vollenkommen wegfallen werde.

Der vierte und letzte Punct iſt bereits in der letzteren Notification
beantwortet worden. Wenn in denen auſſerordentlichen Ausgaben au

ννhνn aemendet wird, ſo muß es wohl
Vici uui Vic dbiliturt nviel koſten. Genug daß aus einigen alhier gefuhrten Rechnungen zu
erweiſen ſtehet, daß mit Kleidung und allem jahrlich noch nicht einmahl
200. Thaler ſind erfodert worden, und alſo, wenn einer ſich ſo behelffen
kan, ein ander auch mit ſolcher SLumme auskommen konne. Der
ordentlichen Koſten wegen hatte ein Hochwurdiges DohmCapitel ſchon
langſtens gerne geſehen, daß dieſelben gemindert werden konten. Weil
aber der Mangel eines hinlanglichen loricls ſolches hindert, und die

Fot morden mknen!

dieſen Anhangnel men und v t der Jhrigen, dieſie dem Colleg ch auſerſtem Verner oder der andere

denen Werlau es Wohlfnhrt am
rathen. GO -HBrandenburg u
beeſten zu m
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